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 Satzung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung  
für den Studiengang Landschaftsbau und Grünflächenmanagement an der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe   
(BPO Landschaftsbau)  

  
vom 2. Juli 2018  

  
  

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.  September 2014 
(GV.  NRW S. 543), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 217 (GV.NRW. 
S. 806), hat die Hochschule Ostwestfalen-Lippe die folgende Satzung erlassen:  
  
  

Artikel I 
  
Die Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Landschaftsbau und Grünflä-
chenmanagement an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe vom 23. Juni 2017 (Ver-
kündungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2017/Nr. 10) wird wie folgt geän-
dert:  
 
 
1. In der Anlage 1 wird das Modul 9051 Pflanzenkunde – Spezialsortimente gestri-
chen. 
 
2. In der Anlage 1 werden bei dem Modul 9044 Erdarbeiten, Erdmassenberechnung 
und Bauabrechnung die Credits von 4 auf 5 erhöht. 
 
3. In der Anlage 1 werden bei dem Modul 9071 Projekt 2 die Credits von 8 auf 10 
erhöht.  
 
4. In der Anlage 1 wird das Modul 9091 Projektwoche 2 vom 7. Semester in das 8. 
Semester verschoben. 
 
5. In der Anlage 1 wird das Modul 9078 „Praxisbeispiele“ 2 SWS und 2 Credits im 
2.Semester ergänzt. Die englische Übersetzung für das Modul lautet „Practical exa-
mples“ und wird innerhalb der Anlage 4 ergänzt. 
 
6. Die Regelungen in § 26 und § 33 hinsichtlich der Credits werden entsprechend der 
Änderungen angepasst. 
 
7. In der Anlage 3 wird die folgende neue Wahlpflichtfach-Gruppe wird aufgenom-
men: 
 

Wahlpflichtfach-Katalog 5  
Modul- 

Nr. 
 SWS CR 

9118 Vertiefung CAD 4 5 
9119 Vertiefung GIS 4 5 
9150 Schlüsselkompetenzen 4 5 
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8. In der Anlage 3 wird das Modul 9150 „Schlüsselkompetenzen“ mit 4 SWS und 5 
Credits in die Wahlpflichtfach-Kataloge 1 – 4 aufgenommen. 
 
9. In der Anlage 3 wird das Modul 9134 umbenannt in „Landschaftliche Raumnut-
zung und Waldbau“. 
 
10. Die Wahl bei den Wahlpflichtfächern wird wie folgt erweitert: 
Es sind 2 WPF aus Katalog 1, 2, 3, 4oder 5 - Anlage 3 zu wählen.  
 
11. In der Anlage 1 wird ein Wahlpflichtfach aus den Katalogen 1 -5 vom 7. Semes-
ter in das 4. Semester verschoben.  
 
12. Die Anlage 4 wird um die folgende Übersetzung ergänzt: 
 

Compulsory obtion subject-Catalog 5 
Modul- 

Nr. 
Modul/Fach SWS CR 

9118 Focus on CAD 4 5 
9119 Focus on  GIS 4 5 
9150 Key kompetences 4 5 

 
 

Artikel II 
  
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. September 2016 in Kraft. Sie wird im Verkün-
dungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe veröffentlicht.  
  
Diese Satzung wird nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule Ostwest-
falen-Lippe und auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs 
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung vom 22. März 2018 ausgefertigt.  
 
 
 
 
 
Lemgo, den 2. Juli 2018  
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der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Jürgen Krahl 


